
I ' 2/SN -- Zt{4/I--IE Hochschule 
für künstlerische 
und industrielle 
Gestaltung in Linz 

REKTOR 
Hochschule für Gestaltung A-4 010 Linz, Hauptplatz 8, Postfach 6 Tel. H auptpl atz: (0 73 2) 78 51 73-23 

(0 73 2) 78 35 08 

(073 2) 2365 01-0 

(0 73 2) 20 11 75 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr.Karl Renner Ring 3 
1010 Wien 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

Doktoratsstudium Industrial Design 

Sehr geehrte Damen, 
Sehr geehrte Herren, 

Unser Zeichen 

3-1-2 

Fax Hauptplatz: 

Sachbearbeiter 

Prof.StiflBa 

Tel. U rfahr: 

Fax Urfahr: 

','::�i*��TZENTWW;$l 
: . ..... "'" .... :./...:t..:.� ......... ·GE/19+'� 

�'lm: 2 1. JAN. 1993 

·�!!t . .. �..?: ... �!.n.� ..... �.��..... . ..... : ... 
1?/ / Ll L 2t f/{ 

IJ' 

Datum 

18.Dezember 1992 

Beiliegend darf ich Ihnen den Antrag von O.HProf.Mag.art.Horst Meru, für die 
Studienrichtung Industrial Design ein Doktoratsstudium einzurichten, übermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 

J 
(O.HProf.Mag.art. olfgang Stifter) 

Re 

Bankverbindung 

Postsparkassenkonto 5030 147 
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Hochschule f. künstl. u. 
ind. Gestaltung in Linz 

\ 
7. DEZ. 1992 MEISTERKLASSE 

cY\ 
\ 

HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG, HAUPTPLATZ 8, A-4020 L:NZ 

An den 
Vorsitzenden des Gesamtkollegiums 
Herrn Rektor 
O.HProf.Mag.art. Wolf gang Stifter 
im Hause 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEiC-;:N 
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SACHBEARBEITER 

Betreff: Doktoratsstudium Industrial Design 

LEITER 
o. hs. professor 
did. mag. art.horst (.h. meru 

TEL. (0732) 78 51 73, DW 49,50 
FAX (0 73 2) 78 35 08 

DATUM 

7.12.1992 

Anfrage des BMfWuF vom 16.10.1992 GZ 59.243/5-IIB/5N92 

Nach Ersuchen des GK-Vorsitzenden in der GK-Sitzung vom 2.12.1992 um Stellungnahme zu 
o.a. Anfrage und gegebenenfalls um die Bekanntgabe von Anspruch auf Einrichtung eines 

Doktoratstudiums innerhalb einer bestehenden Studienrichtung, wird hiermit vom 
Unterzeichner der Antrag vorgebracht, fur die Studienrichtung Industrial Design ein 
Doktoratsstudium einzurichten. 

Hierbei wird verwiesen auf die bereits beschlossenen Anträge, zur Anhebung der Qualifikation 
der Studienrichutng Industrial Design in den zuständigen akademischen Behörden der 
Hochschule und den von der Hochschule dem BMfWuF Wien vorgebrachten Antrag auf 
Novellierung des KHStG sowie des Bundesgesetzes fur technische Studien vom 14. August 
1992 fur die Studienrichtung Industrial Design. 

Hiermit wird der Vorsitzende des Gesamtkollegiums ersucht, vorgenannte AntragsteIlung bei 
der nächsten GK-Sitzung am 16.12.1992 als eigenen Tagesordnungspunkt in die 
Tagesordnung aufzunehmen und darüber Beschlußfassung zu fuhren. 
Dieser Antrag und die diesbezügliche Beschlußfassung des GK, ist der zuständigen Dienststelle 
des BMfWuF Wien vorzubringen. 

/ 

2/SN-244/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



MEISTERKLASSE 

HOCHSCHULE FUR GESTALTUNG, HAUPT PLATZ 8, ';-4020 LINZ 

.An (kn 
RektDr der Hochschule rur Gestaltung LirlZ 

Herrn O.HProfMag.art. \Volfgang Stifter 

im Hause 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM L:NSER ZEICHEN 

--.... z,-----
" 
'" 
\AI 
Q 
-' 
CI: 
er: t-
'" 
;:, 
Q 

...... _-'z ...... _� 

SACHBEARBEITER 

LEITER 
o. hs. professor 
did.mog.ort.horst (.h. meru 

TEL. (0732) 78 51 73, DW 49,50 
FAX (0 73 2) 78 35 08 

DATUM 

13.Jillluar 1993 

Betreff: Anfrage des BMVlF vom 16. Ok1.1992 (Dok1oratsstudien an Kunsthochschulen) 
. Bezug: Studienrichtung Industrial Design, Stellungnahme vom 7. Dez. 1992, Einrichtung 

eines Doktoratsstudiums für Industrial Design (ll)) 

Mit BedcUlem v,mrde festgestellt. daß in dem A • .ntwortschreiben des Rek10rates vom 16.12.92 zu 
oben allgeruln1er Anfi"age des BMVlF, die Stellungnahme der Studienrichtung Industrial Design 
vom 7.12.92 (siehe Beilage), welche zugleich die AntragsteIlung auf eill Dok1oratsstudium fiir 
Industrial Design auf der Basis der inzwischen erfolgten Studienplanänderungsanträge (siehe 
Beilage) zum Inhalt hat, nicht an das Br .... nVF vveitergereicht \,,-'urde, obwohl Seitens des 
Abteilungsleiters in der GK- Sitzung vom 16.12.92 dies dezitiet1 gefordert war. 

Hiermit wird wiederholt ersucht, das Ansuchen dem BMVVF - \Vien, sowie an das Präsidium 
des Nationalrates - Wien naclL.llreichen. 

Zur Begründung des gesondert zu fiihrenden Ansuchens ist zu bemerken, daß die vorangefiihrte 

Shldienplanändenmg die Gegenstände enthält, vvelche ein Dok1oratsstudium rur die 
Studienrid7 Industrial De�ign erschließen. 

'

.wL o (0. 

Beilagen: Stellungnalulle :rvlK - ID vom 7.12.92 
Schreiben des Rd.1orates der HfG - LillZ vom 14.08. n 
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I-Iochschule 
für künstlerische 

reingeschrieben ........................... . 
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Hochschule rur Gestaltung A-40 I 0 Linz, Hauptplatz 8, Postfach 6 

An das 
Bundesministerium' fur 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. I B/SA 
Minoritenplatz S 
1014 Wien 

lltr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff 

Unser Zeichen 

Antrag auf Novellierung des Kunsthochschul-Studiengesetzes 

Sachbearbeite.­
Dr.KUMü 

sowie auf Novellierung des Bundesgesetzes über technische 
Studienrichtun�en betreffend die Studienrichtung Industrial Design 

REKTORAT 
Tel. Hauptplatz: (0 73 2) 78 51 73-0 

(0732) 783508 

(0732) 23650 1-0 

(0 73 2) 20 11 75 

Fax Hauptplatz: 

Tel. Urfahr: 

Fax Urfahr: 

Datum 
14.August 1992 

an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz 

Gemäß der Beschlußfassung des Gesamtkollegiums der Hochschule fur künstlerische und industrielle 
Gestaltung in Linz vom 17. Juni 1992 - Tagesordnungspunkt 4 - werden hiennit folgende Anträge zur 
weiteren Bearbeitung übermittelt: 

1. Antrag auf Änderung der Abschnittsgliederung der Studienrichtung Industrial Design. Anstelle der 
bisherigen Gliederung (1. Studienabschnitt sechs Semester, 2. Studienabschnitt-vier Semester) soll in 
Zukunft die Gliederung: 
1. Studienabschnitt vier Semester, der 
2. Studienabschnitt sechs Semester umfassen. 

2. Antrag auf Änderung der Aufnahmevoraussetzungen: 
Als Eingangserfordemis soll die Reifeprüfung einer AHS oder BHS (bzw. Studienberechtigungsprüfung) 
festgesetzt werden. 

3. Antrag auf Änderung der gesetzlichen Zuordnung der Studienrichtung Industrial Design. 
Die Studienrichtung Industrial Design soll ähnlich wie die Studienrichtung Architektur in das Bundesgesetz 
der technischen Studienrichtungen eingegliedert werden. 

(Hofrat Dr. Ot ' 

Bankverbindung 
Postspafkassenkonto 5030147 
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